
   DNotI-Report   8/202058

Vorliegend wird der grundsätzlich auf Geld gerichtete 
Gewinnauszahlungsanspruch entsprechend dem Ge-
winnverwendungsbeschluss durch Übereignung des 
Grundstücks erfüllt (vgl. Baumbach/Hueck/Kersting, 
GmbHG, 22. Aufl . 2019, § 29 Rn. 55; speziell zur Aus-
schüttung von Sachwerten MünchKommGmbHG/Ek-
kenga, 3. Aufl . 2018, § 29 Rn. 127). Der Verpfl ichtung der 
Gesellschaft, das Grundstück zu übereignen, steht kei-
ne Kaufpreiszahlungspfl icht i. S. v. § 433 Abs. 2 BGB 
gegenüber. Dem Alleingesellschafter steht vielmehr ein 
Anspruch auf Gewinnausschüttung zu, den die Ge-
sellschaft – auf entsprechender Satzungs- und Beschluss-
grundlage – durch Übertragung von Sachwerten erfüllt. 
Damit stellt die Ausschüttung von Sachwerten grund-
sätzlich keinen vorkaufsfallauslösenden Vertrag dar. 

2. Umgehungsgeschäft
Wenn – wie im konkreten Fall – formal betrachtet 
kein Kaufvertrag gem. § 433 BGB vor liegt, dann lässt 
sich ein Vorkaufsfall i. S. v. § 24 Abs. 1 S. 1 BauGB, 
§  463 BGB u.  U. gleichwohl unter dem Aspekt des 
Umgehungsgeschäfts annehmen. Ein Umgehungsge-
schäft ist zu bejahen, wenn einem Geschäft, das nor-
malerweise einen Vorkaufsfall darstellen wür de, eine 
Ge stalt gegeben wird, die eine Ausübung des Vorkaufs-
rechts verhindert (Staudin ger/Schermaier, § 463 Rn. 27; 
MünchKommBGB/Westermann, 8. Aufl . 2019, § 463 
Rn.  20). Derartige Verträge kommen wirtschaftlich 
einem Kauf i. S. d. §  463 BGB und §  24 BauGB so 
nahe, dass sie unter Berücksichtigung der Interessen des 
Vorkaufsbe rechtigten und des Vorkaufsverpfl ichteten 
einem Vorkaufsfall gleichgestellt werden können (Stock, 
§  24 Rn. 53). Als klassisches Beispiel wird in diesem 
Zusammenhang häu fi g der Fall genannt, dass die Vor-
kaufssache nicht verkauft, sondern gegen Wertpapiere 
ein getauscht wird, die sogleich zu Geld gemacht werden 
können (Stock, §  24 Rn.  53). Allein die theoretische 
Möglichkeit, dass die Gesellschaft das Grundstück an 
ihren Alleingesellschafter im Wege eines Kaufvertrags 
überträgt, dürfte jedoch für ein Umgehungsgeschäft 
nicht genügen. Folglich kommt die Grundstücksüber-
tragung einem Verkauf an Dritte auch nicht wirt-
schaftlich nahe. Im Ergebnis fehlt es daher an Anhalts-
punkten für ein Umgehungsgeschäft. 

3. Verkauf an einen Dritten
Davon abgesehen nimmt man bei konzerninternen Ver-
äußerungen und Veräußerungen an den Alleingesell-
schafter grundsätzlich keinen Verkauf an einen „Drit-
ten“ an (Soergel/Wertenbruch, BGB, 13. Aufl . 2009, 
§ 463 Rn 53  ff .; BeckOK-BGB/Faust, Std.: 1.2.2020, 
§ 463 Rn. 25). Im konkreten Fall erwirbt der Allein-
gesellschafter der Veräußerin, sodass das gemeindliche 
Vorkaufsrecht bereits aus diesem Grund nicht entstehen 
dürfte. 

4. Ergebnis
Unseres Erachtens kommt ein gemeindliches Vor-
kaufsrecht mangels Kaufver trags nicht in Betracht. 
Es fehlt sowohl an einem synallagmatischen Aus-
tauschverhältnis zwischen Gesellschaft und Erwerber 
(Gesellschafter) als auch an einem Verkauf an einen 
Dritten. 

BGB § 1896; RDG §§ 2, 3, 5, 6 
Generalvollmacht zugunsten des örtlichen 
Kreditinstituts 

I. Sachverhalt
Der Notar wird beauftragt, eine Generalvollmacht zu 
beurkunden, die die Vertretung des Vollmachtgebers in 
allen Angelegenheiten mit Aus nahme der Gesundheits-
fürsorge umfasst. Bevollmächtigter soll ein örtliches 
Kreditinstitut sein. Der Vollmacht würde ein Geschäfts-
besorgungsvertrag zugrunde liegen, der insbesondere 
auch die Vergütung des Bevollmächtigten regelt.

II. Frage
Ist die Vollmacht mit dem Rechtsdienstleistungsgesetz 
(RDG) zu vereinbaren?

III. Zur Rechtslage
1. Juristische Person als Vorsorgebevollmächtigte
Derzeit ist noch nicht abschließend geklärt, ob einer 
juristischen Person im Allgemei nen (und einem an-
erkannten Betreuungsverein im Besonderen) eine Vor-
sorgevollmacht erteilt werden kann (vgl. dazu schon 
Gutachten DNotI-Report 2012, 183). 

Dies gilt insbesondere für eine Vorsorgevollmacht, 
die weitreichende Befugnisse in Angelegenheiten 
der Personen sorge enthält, bspw. die Befugnis zur 
freiheitsent ziehenden Unterbringung des Vollmacht-
gebers oder zur Entscheidung über die Beendigung 
lebenserhaltender Maßnahmen. Gerade insoweit wird 
ein besonderes Vertrauensverhältnis zu der bevoll-
mächtigten Person vorauszusetzen sein (vgl. dazu nur 
Bühler, FamRZ 2001, 1585, 1592), das sich in der Regel 
zu natürlichen Personen herstellen lässt (so auch Zim-
mermann, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, 
Patienten verfügung, 3. Aufl . 2017, Rn. 135a, mit Ver-
weis auf die fehlende Gleichwertigkeit einer solchen 
Vollmacht mit der Betreuung). 

In der neueren Literatur ist jedoch zunehmend zu le-
sen, dass die Bevollmächtigung einer juristischen Person 
nicht auf den vermögensrechtlichen Bereich beschränkt 
sein dürfe, denn dies sei mit dem Grundsatz der Pri-
vatautonomie nicht vereinbar (so Dodegge/Roth, Sys-
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tematischer Praxiskommentar Betreuungsrecht, 5. Aufl . 
2018, C Rn.  17; Lipp/Spalckhaver, Handbuch der 
Vorsorgeverfügungen, 2009, § 11 Rn. 32). Man macht 
eine Art „Risikoübernahme“ geltend: Der Voll-
machtgeber übernehme bei Be voll mächtigung einer 
juristischen Person in Unkenntnis der konkreten 
natürlichen Person des später Handelnden die da-
mit verbundenen Risiken bewusst (Dodegge/Roth, C 
Rn. 17). 

2. Verstoß gegen das RDG?
a) Verbotene Rechtsdienstleistung i. S. d. § 3 RDG
Auch diejenigen Literaturstimmen, die die Bevollmäch-
tigung einer juristi schen Person all gemein für zulässig 
erachten, weisen allerdings auf einen möglichen Verstoß 
der Voll macht gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz 
(RDG) hin (vgl. Zimmermann, Rn. 137, 143; Lipp/
Spalckhaver, § 11 Rn. 33). 

Das am 1.7.2008 in Kraft getretene RDG dient dem 
Schutz vor unqualifi zierter Rechts dienstleistung (vgl. 
§  1 Abs. 1 S. 2 RDG). §  3 RDG enthält ein gesetz-
liches Verbot i.  S.  d. §  134 BGB (vgl. statt vieler 
BeckOGK-BGB/Binder, Std.: 15.2.2020, § 488 Rn. 133 
m. w. N.). Verstieße die Vollmacht gegen die Vorschrif-
ten des RDG, so könnte sie daher nichtig sein. 

Eine nach dem RDG erlaubnispfl ichtige Rechtsdienst-
leistung ist in § 2 Abs. 1 RDG legal defi niert als „Tä-
tigkeit in konkreten fremden Angelegenheiten, sobald 
sie eine rechtliche Prüfung des Einzelfalls erfordert“. 
Nach der Regierungsbegründung zum RDG (BT-
Drucks. 16/3655 v. 30.11.2006, S. 46) sollten durch die 
Neu defi nition der Rechtsdienstleistung insbesondere 
die „Fälle bloßer Stellvertretung im Rechtsverkehr“ aus 
der Genehmigungspfl icht herausgenommen werden, 
soweit nicht „der Rechtsuchende eine besondere rechtliche 
Betreuung einer Aufklärung erkennbar erwartet […] Dies 
gilt auch in den ‚Treuhandfällen‘ bei Bauträger- oder sons-
tigen Anlagemodellen […]“.  

Es fragt sich allerdings, ob Vollmachten, die allgemein 
zur Vertretung „in allen persönlichen und/oder vermö-
gensrechtlichen Angelegenheiten“ ermächtigen, noch 
unter „bloße Stellvertretung“ im Sinne der Gesetzes-
begründung subsumieren sind. Vollmachten etwa, die 
allein zum Verkauf und Erwerb von Immobilien be-
rechtigen, unterfallen nach wohl h. M.  nicht mehr dem 
RDG (so wohl Kleine-Cosack, RDG, 3. Aufl . 2014, § 2 
Rn. 80 f.). 

b) Vorsorgevollmacht: erlaubte Rechtsdienstleis-
tung?
Wann im Bereich der Vorsorgebevollmächtigung eine 
problematische Tätigkeit in kon kre ten fremden An-

gelegenheiten vorliegt, die eine rechtliche Prüfung des 
Einzelfalls er fordert (§ 2 Abs. 1 RDG), ist noch weit-
gehend ungeklärt. In der Praxis dürfte sich bei Vor-
sorge vollmachten eine Erlaubnis wohl häufi g aus den 
§§ 5, 6 RDG ergeben. Insbesondere § 6 RDG gestattet 
allgemein Rechtsdienstleistungen zugunsten von Fa-
milienmitgliedern, Nach barn, Freunden und sonstigen 
Vertrauenspersonen – jedoch nur, wenn und solange sie 
unentgeltlich vorgenommen werden (vgl. dazu auch 
Sauer, RNotZ 2009, 79, 95). Dies sind die typischen 
Fälle der Vorsorgevollmacht.

Gerade bei entgeltlicher Rechtsdienstleistung außerhalb 
des Kreises der nächsten Familien angehörigen („untypi-
sche Fälle“) kann das RDG aber problematisch werden, 
sofern der Rechtsdienst leister nicht Rechtsanwalt oder 
Notar ist.  So dürfte anzu nehmen sein, dass die 
entgeltliche umfassende Vertretung im Rahmen 
von Vorsorge vollmachten (oder Generalvollmachten) 
grundsätzlich dem Anwendungsbereich des RDG 
unterfällt (vgl. Gutachten DNotI-Report 2012, 183, 
184). Etnsprechend formulieren etwa Lipp/Schrader (in: 
Münchener Anwaltshandbuch Erbrecht, 5. Aufl . 2018, 
§ 44 Rn. 37):

„Das Vorsorgeverhältnis verstößt beim entgelt-
lich tätigen Be vollmächtigten in der Regel gegen das 
Rechtsdienstleistungs gesetz. Die Tätigkeit des Vorsorge-
bevollmächtigten ist Rechtsfür sorge für einen Dritten. Sie 
umfasst auch eine rechtliche Prüfung fremder Angelegen-
heiten im Einzelfall und ist daher eine Rechts dienstleistung 
iSd RDG.“

Ist wie im vorliegenden Fall eine entgelt liche Ge-
schäftsbesorgung durch das Kreditinstitut als 
Generalbevollmäch tigte vorgesehen, kann allenfalls 
fraglich sein, ob die Tätigkeit als Nebentätigkeit 
i. S. d. § 5 Abs. 1 RDG erlaubt ist. Bei einer umfas-
senden Bevollmächtigung der Bank dürfte dies kaum 
anzunehmen sein, da die umfassende Wahrnehmung 
der Interessen des Voll machtgebers (insbesondere in An-
gelegenheiten der Personensorge) keine Nebentätigkeit 
zur Haupttätigkeit einer Bank darstellt. Wird die Tä-
tigkeit auf die vermögensrechtlichen An gelegenheiten 
beschränkt, dürfte dies zumindest fraglich sein. In 
der Literatur fi ndet sich u.  a. folgende Stellungnahme 
von Kurze (in: Kurze, Vorsorgerecht, 2017, § 675 BGB 
Rn. 26):

„Die Nutzung der Vorsorgevollmacht ist keine nach 
§  5 RDG erlaubte Nebenleistung. Die rechtliche Inte-
ressenwahrnehmung ist bei der Vorsorgebevollmächti-
gung Hauptbestandteil und kein Nebeneff ekt wie [bei] 
einer Haus- und Wohnungsverwaltung (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 
RDG).“
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Die Rechtsprechung hat die Frage unseres Wissens bis-
her nicht behandelt. Es existiert allerdings eine Ent-
scheidung des OLG Karlsruhe aus dem Jahr 2010 
(BeckRS 2011, 22997). Im zugrunde liegenden Fall 
hatte eine Bank rechtsberatende Tätigkeit im Hinblick 
auf die Erstellung von Vorsorgevollmachten an-
geboten. Das OLG Karlsruhe bejahte  insoweit einen 
Verstoß gegen das RDG, da die Beratung über und 
das Erstellen von Vorsorgevoll machten nicht in sachli-
chem Zusammenhang mit der Haupttätigkeit der Bank 
stehe und es an einer inneren inhaltlichen Verbindung 
fehle.

In der Literatur fi ndet sich für Zweifelsfälle die Emp-
fehlung, eine Klausel in die Vollmacht aufzunehmen, 
wonach der Bevollmächtigte an gewiesen wird, einen 
Rechtsanwalt zu beauftragen, soweit bei der Wahrneh-
mung von Für sorgeaufgaben in einer konkreten Ange-
legenheit eine rechtliche Einzelfallprüfung erforder lich 
wird (Lipp/Spalckhaver, §  15 Rn. 95; vgl. dazu auch 
Gutachten DNotI-Report 2012, 183, 184). Ob eine 
derartige Vollmachtserteilung sinnvoll oder zweckmä-
ßig ist, sei dahin gestellt. Gleiches gilt für die Frage, ob 
durch eine solchermaßen „eingeschränkte“ Voll macht 
die Angelegenheiten des Betroff enen „ebenso gut“ wie 
durch einen Betreuer besorgt werden können (vgl. 
§ 1896 Abs. 2 S. 2 BGB).

Gutachten im Abrufdienst
Fol gen de Gut ach ten kön nen Sie über unseren Gutach-
ten-Abrufdienst im Internet unter: 

http://www.dnoti.de

abrufen. In diesem frei zugänglichen Bereich können 
die Gutachten über die Gutachten-Abrufnummer oder 
mit Titelschlagworten aufgefunden werden. Dies gilt 
ebenfalls für die bisherigen Faxabruf-Gutachten.

GBO § 15 Abs. 3 
Notarieller Prüfvermerk des Vollzugsnotars bei be-
reits vorhandenem Prüfvermerk eines anderen No-
tars; Prüfvermerk bei Löschungsbewilligung einer 
Sparkasse, Prüfvermerk bei Löschungsbewilligung 
aus dem Jahr 1992
Abruf-Nr.: 175594

GmbHG § 40 
Angabe der Prozentsätze in der Gesellschafterliste 
nach Einziehung eines Geschäftsanteils ohne Auf-
stockung der Nennbeträge
Abruf-Nr.: 174879

Rechtsprechung
BGB § 1896 Abs. 3
Bestellung eines Kontrollbetreuers mit Befugnis 
zum Widerruf der Vorsorgevollmacht

Zu den Voraussetzungen einer Kontrollbetreuung 
und der Übertragung des Aufgabenkreises des Wi-
derrufs einer Vorsorgevollmacht.

BGH, Beschl. v. 8.1.2020 – XII ZB 368/19

Problem
Die inzwischen an einer mittelschweren Demenz lei-
dende Vollmachtgeberin erteilte der einen ihrer Töchter 
(T1) im Jahr 2013 ein umfassende Vorsorgevollmacht. 
Diese umfasste die Berechtigung der Bevollmächtigten, 
Schenkungen in dem Rahmen vorzunehmen, wie sie 
auch einem Betreuer gestattet sind. 

Die andere Tochter (T2) monierte Unregelmäßigkeiten 
bei der Ausübung der Vollmacht und beantragte beim 
Betreuungsgericht die Bestellung eines Kontrollbetreu-
ers (§ 1896 Abs. 3 BGB) zur Überwachung der Bevoll-
mächtigten in Vermögensangelegenheiten. Das Betreu-
ungsgericht lehnte den Antrag ab. Auf Beschwerde der 
T2 hob das LG die amtsgerichtliche Entscheidung auf 
und bestellte eine Berufsbetreuerin zur Kontrollbetreue-
rin für den Bereich Vermögenssorge mit dem Aufgaben-
kreis Überwachung der Bevollmächtigten, Geltend-
machung von Rechten der Betreuten gegenüber ihrer 
Bevollmächtigten und ggf. Widerruf der Vollmacht. 
Das LG begründete dies damit, dass die Vollmachtge-
berin krankheitsbedingt nicht mehr zur Überwachung 
der Vollmachtsausübung in der Lage sei. Eine Über-
wachung sei aber erforderlich, da die – nicht vom Ver-
bot des § 181 BGB befreite – Bevollmächtigte mehrere 
Geldzuwendungen aus dem Vermögen der Vollmacht-
geberin getätigt habe, die (jedenfalls teilweise) ihr und 
ihrer Familie zugutegekommen seien. Der Kontrolle 
bedürfe auch die Gewährung eines vergleichsweise ho-
hen Taschengelds (500 € monatlich) an die Vollmacht-
geberin. Zudem habe sich das Barvermögen in einem 
Zeitraum von etwa anderthalb Jahren auf ca. 45.000 € 
halbiert. Gegen diesen Beschluss des LG legte die Voll-
machtgeberin Rechtsbeschwerde ein.

Entscheidung
Der BGH hält die Beschwerde für begründet. Aus sei-
ner Sicht ist der Kontrollbetreuer zu Unrecht bestellt 
worden. Die Erforderlichkeit einer Kontrollbetreuung 
i. S. v. § 1896 Abs. 3 BGB lasse sich nicht allein damit 
begründen, dass der Vollmachtgeber krankheitsbedingt 
nicht in der Lage sei, den Bevollmächtigten hinreichend 


